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Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
1. Für eine Teilfläche des rechtswirksamen Bebauungsplans Nr. 61 „Östlich der 
Smiterlowstraße“ wird ein Änderungsverfahren gemäß § 1 Abs. 8 in Verbindung mit § 2 
Abs.1 BauGB eingeleitet.  
 
2. Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 61 „Östlich der 
Smiterlowstraße“ liegt östlich der Smiterlowstraße. Er wird im Norden durch das Grundstück 
Frankendamm 31, im Osten durch das Grundstück Frankendamm 41, im Süden durch das 
Grundstück Otto-Voge-Straße 1 sowie die Otto-Voge-Straße und im Westen durch die 
Smiterlowstraße begrenzt. Das ca. 0,37 ha große Änderungsgebiet umfasst in der 
Gemarkung Stralsund, Flur 30 die Flurstücke 20/1, 22/2 (anteilig), 24/5 (anteilig), 26/1, 26/3 
und 27/1. 
 
3. Anstelle der zwei- bis dreigeschossigen Wohnbebauung in abweichender Bauweise mit 
Satteldach soll nun eine durchgehend dreigeschossige Bebauung mit Flachdach entstehen. 
Die Tiefgarageneinfahrt soll angepasst an das Gebäude nach Süden an die Otto-Voge-
Straße verschoben werden.    
 
4. Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 61 „Östlich der Smiterlowstraße“ soll im 
beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB ohne Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 
BauGB aufgestellt werden. Der Bebauungsplan dient der Wiedernutzbarmachung von 
Flächen und der Nachverdichtung im Bereich Smiterlowstraße. Die überbaubare 
Grundfläche wird weniger als 20.000 m² sein, es sind keine umweltverträglichkeitspflichtigen 
Vorhaben oder Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebiete zu erwarten und bei der Planung 
werden auch keine Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von 
schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten 
sein. Damit kann das beschleunigte Verfahren zur Anwendung kommen. 
 
5. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.  
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